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Empfehlungen zur Sicherstellung der Schutzwirkung von Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) 
aus Polystyrol 
 
 
In Einzelfällen ist es vorgekommen, dass Fas-
saden mit Wärmeverbundsystemen aus Polysty-
rol in Brand geraten sind. Die Bauministerkonfe-
renz hat sich dieser Problematik angenommen 
und bestätigt, dass entsprechend der Zulassung 
hergestellte WDVS mit Polystyrol-Dämmstoffen 
sicher sind. Darüber hinaus wurde ein For-
schungsauftrag unter Beteiligung von Vertretern 
der Feuerwehren initiiert, um eine weitere Ver-
besserung der Widerstandsfähigkeit dieser Fas-
sadensysteme auch unter Brandeinwirkungen 
von außen zu prüfen. 
 
Im Ergebnis sind bei Neubauten und Moderni-
sierungen modifizierte technische Regelungen 
für Fassadensysteme mit Polystyroldämmplatten 
vorgesehen. Bei Bestandsbauten mit Fassaden-
systemen aus Polystyrol werden nachfolgende 
Maßnahmen empfohlen, die die Eigentümer  
oder andere Verfügungsberechtigte eigenver-
antwortlich umsetzen können. 
 
Instandhaltung der Fassade 
 
Die ordnungsgemäße Instandhaltung des Wär-
medämmverbundsystems ist Voraussetzung für 
die Schutzwirkung einer Fassade im Fall einer 
Brandeinwirkung von innen oder außen. Hierzu 
gehört insbesondere die regelmäßige Kontrolle 
der gesamten Fassade auf Beschädigungen. 
Putzschäden bedürfen immer einer zeitnahen 
und fachgerechten Beseitigung um die Schutz-
wirkung des Systems gegen Feuchtigkeit oder 
Brandeinwirkung zu gewährleisten. 
 
Vermeidung von Brandlasten an der Außen-
fassade 
 
Bei der Lagerung von brennbaren Materialien 
(z. B. Brennholz) wird ein Mindestabstand von 

drei Metern zur Fassade empfohlen. Bei der 
Aufstellung von Müllcontainern oder Mülltonnen 
aus Kunststoff direkt am Gebäude sollte eine 
geschlossene Einhausung aus nichtbrennbarem 
Material (z. B. aus Stahl oder Beton) vorgese-
hen werden. 
 
Nachträgliches Aufbringen von WDVS an be-
stehende Gebäude  
 
Wärmedämmverbundsysteme entfalten ihre 
Schutzfunktion erst, wenn der Einbau entspre-
chend den technischen Regelungen fertigge-
stellt ist. Für die Bauphase und Baustellensitua-
tion ergibt sich in Bezug auf den Brandschutz 
eine besondere Verantwortung, die von den am 
Bau Beteiligten wahrzunehmen ist. Dies sind 
neben dem Bauherrn insbesondere der Unter-
nehmer und ggf. der Bauleiter. Besonderes Au-
genmerk muss dem vorbeugenden Brandschutz 
und der Sicherheit der Rettungswege (Treppen 
und Anleiterstellen) gelten, wenn an genutzten 
Gebäuden nachträglich WDVS aufgebracht 
werden. Für Gebäude der Gebäudeklassen 4 
und 5 sowie für Sonderbauten sollte daher, ei-
gens für die Bauausführung der WDVS, ein in 
Brandschutzfragen erfahrener Fachbauleiter be-
stellt werden. 
 
 
Weiterführende Informationen: 
Linksammlung (Fachverband WDVS, DIBt, 
AGBF, etc.) 
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